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N.O. Scarpi

Umgang mit Bezirksgerichten

Den Brief eines Bezirksgerichts
offnet man mit einem gewissen
Bangen. Welches Menschen Gewis-
sen wiare so rein, dass nicht in
irgendeiner Falte sich etwas ver-
steckte, das, an sich belanglos,
durch das Vergrosserungsglas der
Justiz betrachtet, drei Wochen mit
Bewihrungsfrist nach sich ziehen
konnte? Nun, die Sache will’s, man
stahlt das Herz, reisst den Brief
nicht ungeduldig auf, wie man es
bei Riicksendungen von Redaktio-
nen tut, sondern wihlt unter den
Papiermessern das wiirdigste, ein
schweres Instrument aus Metall,
der Griff ein grinsender Teufels-
kopf, und schneidet ehrfurchtsvoll
den linglich-drohenden Umschlag
auf. Doch siehe, es ist kein For-
mular; ich werde nicht aufgefor-
dert, in Sachen zu erscheinen, wid-
rigenfalls. Nein, es ist ein hof-
licher Brief, beginnt mit «Sehr ge-
ehrter ...» und dann kommt «wir
erlauben uns ...». Und vier Unter-
schriften stehen am Ende des Blat-
tes! Was also erlaubt sich das Be-
zirksgericht? Es legt mir ein
sprachliches Problem vor! Heu me
miserum, haben wir im Latein-
unterricht gesagt, wenn uns ein
Problem vorgelegt wurde wie
etwa, wann ut mit dem Indikativ
zu konstruieren ist. Und was nun
kommt, ist wohlmeinende Ueber-
schitzung; ich bin nicht weniger —
in den Zeitungen heisst es zumeist
ebenso falsch wie unkorrigierbar
«nichts weniger» — als die «kom-
petenteste Seite»! Meine Maschine
ist es gar nicht gewdhnt, so viele
Ausrufzeichen tippen zu miissen,
wie die Lektiire dieses Briefes von
mir verlangt!

Beschiamt, verlegen, ja, erschiit-
tert iiber solches durch so wenig
gerechtfertigtes Vertrauen lese ich,
dass die vier unterzeichneten Rich-
ter ausgerechnet von mir einen
Richtspruch erwarten. Und zwar
in der Frage, ob man das Verbum
«erscheinen» mit oder ohne «als»
konstruiert. Ob es beispielsweise
heissen sollte: «Fine Strafe von
zehn Tagen Gefingnis erscheint
angemessen» oder «... erscheint als
angemessen.» Bisher war ich in der

Der Grosste

Er ist immer noch der Grosste,
der Schonste und der Stirkste!
Keiner kommt an ihn heran. Viele
haben es schon versucht, ein paar
Runden halten sie durch; aber
dann, wenn er seine wahren Qua-
lititen zeigt, dann sieht man: Er
ist und bleibt der unschlagbare
Konig unter seinesgleichen: Unser
Orientteppich von Vidal an der
Bahnhofstrasse 31 in Ziirich!

gliicklichen Lage, mir dieses Pro-
blem nicht vorlegen zu miissen, und
nun brach es iiber mich herein, und
was von mir verlangt wurde, war
schwer und ungewohnt. Es geniigte
nicht, die Schreibmaschine in Trab
zu setzen und ihr, wie sonst, alles
zu iiberlassen; nein, es musste nach-
gedacht werden!

Wie ich die Priifung bestand,
weiss ich nicht zu sagen. Zum
Gliick ist der Mensch noch nicht so
vollig der Tierwelt entronnen, dass
jeglicher Instinkt verschwunden
wire. Es wurde nicht viel nach-
gedacht, die Maschine lief dienst-
eifrig, und heute entsinne ich mich
nicht mehr genau, wie sie das Pro-
blem 18ste, denn kein Durchschlag
verewigte die kitzlige Entschei-
dung. Wenn ich mich recht erin-
nere, vertrat die Maschine die An-
sicht, sowohl als auch sei falsch.
Wenn ein Richter sein Urteil fillt,
dann erscheint eine Strafe von
zehn Tagen Gefingnis nicht ange-
messen und auch nicht als ange-
messen, sondern sie ist angemessen.
Der nur mit seinem Gefiihl betei-
ligte Leser kann finden, eine Strafe
scheine ihm angemessen — etwa
vier Jahre unbedingtes Zuchthaus
fiir einen betrunkenen Automor-
der, statt der iiblichen sechs be-
dingten Monate — der Richter aber
muss den Mut haben, iiber Schei-
nen und Erscheinen hinweg zum

Sein zu stehn und das Scheinen der
Sonne, das Erscheinen den Gespen-
stern und den Zeitungen zu iiber-
lassen.

Es scheint — offenbar scheint
nicht nur die Sonne, sondern auch
«es» — dass meine Antwort — wiisst’
ich doch noch, wie sie gelautet hat!
— die vier Richter befriedigte, denn
sie fanden sie — das Lob gebiihrt
der Schreibmaschine — «geistreich
und einleuchtend»! Und meine Be-
scheidenheit erlaubt mir nur zu
denken, nicht aber zu sagen: O
weise, hochst gerechte Richter!

*

Hat man aber einmal mit dem
Gericht zu tun gehabt, so braucht
man um die Duplizitit nicht ver-
legen zu sein. Das lehrte jeden Tag
ein Blick in die Gerichtssaalchro-
nik. Und so muss auch ich gestehn,
dass es mit dieser einen, freund-
lichen Begegnung nicht sein Bewen-
den hatte. Die Bezirksgerichte hat-
ten Blut geleckt, mein Herzblut,
und eh ich’s mich versah, liutete
das Telefon, und es war abermals
ein Bezirksgericht! Diesmal war ich
iiberzeugt, dass die Waage der The-
mis mich am Kragen gepackt hatte,
wenn ich auch nicht wusste, wes-
halb; doch auch diesmal wollte
nicht der Richter {iber mich Recht
sprechen, sondern auch er ver-

langte ein Urteil von mir. Er setzte
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mir den Fall auseinander, und da
nichts mir so sauer fillt wie «nein»
zu sagen, war ich, schwupps, zum
gerichtlichen Experten bestellt. Ein
dicker Aktenstoss rollte mir ins
Haus, dazu ein Brief mit den Fra-
gen a, b, ¢, d, nicht zu vergessen
die Aufforderung, meinem Gutach-
ten eine Honorarnote beizulegen.
Und schliesslich hiess es noch:

«Pflichtgemiss muss ich Sie dar-
auf aufmerksam machen, dass ein
wissentlich falsches Gutachten mit
Freiheitsstrafe geahndet wird.»

Und was war der Streitfall?
Eine Redaktion hatte einem Ueber-
setzer acht kurze Artikel zu ver-
deutschen gegeben, insgesamt etwa
vierundzwanzig Seiten, und dafiir
das recht ansehnliche Honorar von
sechshundert Franken angesetzt;
als aber die Uebersetzungen abge-
liefert wurden, hatte die Redak-
tion den Eindruck, sie seien vollig
unbrauchbar, und weigerte sich zu
zahlen. Der Uebersetzer gab zu,
dass er krankheitshalber nicht sehr
gut gearbeitet habe und ersuchte,
ihm, da die Uebersetzung nun ein-
mal doch zustande gekommen war,
hundert Franken zu zahlen, was
wiederum die Redaktion verwei-
gerte. Zundchst, ohne die Akten zu
studieren, hatte ich den Eindruck,
dass dergleichen eine leichtfertige
Behelligung des Gerichtes darstell-
te, Richter, Advokaten, Experten
wurden bemiiht und vielleicht auch
noch Zeugen und keineswegs um-
sonst. Die Spesen wiirden somit ein
Vielfaches des strittigen Betrages
ausmachen. Dariiber aber hatte ich
nicht zu entscheiden, sondern nur
iiber die Qualitit der Ueberset-
zung.

Und das war bitter. Ein dhnlich
hilfloses Gestammel ward selten
gesehen. Da hiess «by train» deutsch
«bei FEisenbahn», aus «a minute
passed and a second» wurde «eine
Minute verging und eine Sekunde»,
aus Sprengstoffen wurden «explo-
dierende Waffen», es fand sich eine
«Spezial-Operations-Ausfiihren-
de», auch eine «respektierte Mar-
seiller Hausfrau» fehlte nicht, ir-
gendwer «setzte die Farm in
Feuer, recht eigenartig klang auch
die Wendung «vor der vereinbar-
ten Hinrichtung», als hitten Rich-
ter und Verurteilter eine Diskus-
sion iiber den passendsten Termin
fir die Hinrichtung gefithrt wie

Wenn lhr

Mundwasser Trybol heisst, so

erfrischt es nicht nur den Mund,

sondern schiitzt auch vor Er-

kiltung, weil es Heilkriuter
enthilt.

26 NEBELSPALTER



	Max Rüeger

